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Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Verwaltungsrat des Eigenbetriebes 
Bildungszentrum

öffentlich 24.02.2026 Entscheidung

 
 

Betreff

Antrag auf Kulturförderung in dem Sonderförderprogramm Musikprojekte für Seniorinnen und 
Senioren

 
Beschlussvorschlag:

Der Antrag auf Förderung des Projektes „Ein bisschen Spaß muss sein…“ in dem
Sonderförderprogramm „Musikprojekte für Seniorinnen und Senioren“ wird beschlossen. Es wird eine
Förderung in Höhe von 5.000 Euro gewährt.
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. €
5.000

Produktkonto
2810000000.4318019
2810000000.7318019

 Ergebnishaushalt

 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e
2026 (urspr. 2024)

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur
      Verfügung

 nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei

            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert
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Begründung:

Der Kreistag hat am 30.07.2024 mit der Vorlage XIX-0459/2024 die Zuwendungsrichtlinie
„Sonderförderprogramm Musikprojekte für Seniorinnen und Senioren“ beschlossen. 

15 Ziel des Sonderförderprogramms ist die kulturelle Teilhabe älterer Menschen. Mit anderen zu
musizieren, trägt dazu bei, die Aktivität, Gesundheit und soziale Netzwerke aufrecht zu
erhalten, den eigenen Horizont zu erweitern und Entwicklungsaufgaben des Alters zu
bewältigen. 

Mit dem Sonderförderprogramm können sowohl Musikprojekte mit Gruppen innerhalb von
20 Einrichtungen als auch Projekte von Seniorengruppen und -kreisen außerhalb dieser

Einrichtungen gefördert werden. 

Zum Verfahren:  Anträge bis 2.000 Euro werden durch die Fachabteilung entschieden, bis
9.999 Euro entscheidet der Verwaltungsrat und der Kreistag ab 10.000 Euro. Zur Sitzung des
Verwaltungsrates am 24.02.2026 wurde ein Antrag auf Förderung in dem

25 Sonderförderprogramm eingereicht, dessen Entscheidung aufgrund der beantragten
Fördersumme in Höhe von 6.294 Euro in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates fällt.

Entsprechende Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung. Sie wurden bereits in den Haushalt
2024 eingestellt und sind bis zum Ende des Förderprogramms 2026 verfügbar.

Antrag: Ein bisschen Spaß muss sein …

30 Der Hauspflegeverein Wolfenbüttel e.V. beantragt eine Förderung in Höhe von 6.294 Euro für

das Projekt „Ein bisschen Spaß muss sein…“. Im Rahmen des Projektes erhalten Seniorinnen
und Senioren der Tagespflege des Hauspflegevereins Wolfenbüttel e. V. die Möglichkeit, sich
über Musik, Gesang, Bewegung und Theaterspiel kreativ auszudrücken. In regelmäßigen

künstlerisch-musikalischen Terminen (12 bis 15) werden im Frühjahr/Sommer 2026 intuitive
35 Bewegungen und Improvisationen zu kleinen szenischen Formen weiterentwickelt, ausgehend

von Film-, Zirkus- und Jahrmarktsmusik. Ziel ist es, geistige und körperliche Aktivierung zu
fördern, positive Erinnerungen anzusprechen und den Alltag der Teilnehmenden
abwechslungsreich und lebensbejahend zu gestalten. Das Projekt wird in Kooperation mit dem
Verein folklicht* e.V. und einer weiteren Person aus dem Bereich Tanz erarbeitet und

40 durchgeführt.

 
Das Projekt wird außerdem durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz gefördert.

 
Das Projekt erfüllt diverse Kriterien der Zuwendungsrichtlinie: Es verfügt über ein

45 qualitätsvolles Konzept, das altersgerechte Methoden sowie die besonderen Potenziale
musikgeragogischer Arbeit berücksichtigt. Die in der Zuwendungsrichtlinie genannten
möglichen Projektschwerpunkte „Musik und Bewegung“ sowie „Improvisationsübungen“ sind
hier gegeben. Zudem ist das Erleben von Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden in das
Konzept integriert.
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Aufgrund der vergleichsweise hohen Antragssumme in der Kulturförderung des Landkreises
Wolfenbüttel wird eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro empfohlen.

 

Ich bitte, entsprechend zu beschließen.
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Christiana Steinbrügge




